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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

MRG §27 Abs1 Z1

MRG §27 Abs1 Z5

MRG §37 Abs1 Z14

Rechtssatz

Rückforderungsansprüche wegen geleisteter Vermittlungsprovision im Sinne des § 27 Abs 1 MRG setzen einen Verstoß

gegen die Verbotsnorm des § 27 Abs 1 Z 1 MRG (oder der Z 5 leg cit) voraus; andernfalls ist der Sachantrag abzuweisen,

ohne daß der Möglichkeit einer Verweisung des Begehrens ins streitige Verfahren näher getreten werden könnte.
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